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Abwägung zum Bebauungsplan Nr. 041 „Umsiedlung Otzenrath/Spenrath“, 16. Änderung - Bereich Sportanlage Otzenrath - 
hier: Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB 
 

Nr. Behörde Stellungnahme Abwägung Beschlussvorschlag 

1 Amprion GmbH Im Planbereich der o. a. Maßnahme verlaufen keine Höchstspannungsleitungen unse-
res Unternehmens. 
 
Planungen von Höchstspannungsleitungen für diesen Bereich liegen aus heutiger Sicht 
nicht vor. 
 
Wir gehen davon aus, dass Sie bezüglich weiterer Versorgungsleitungen die zuständi-
gen Unternehmen beteiligt haben. 

Die Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. 
 
Weitere Versorgungsunter-
nehmen wurden im Verfah-
ren beteiligt. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

2 Stadt Jüchen: Amt für 
Schulen, Kultur und 
Sport 

- 
 

- - 

3 Stadt Jüchen: Amt für 
öffentliche Infrastruk-
tur 

- 
 

- - 

4 Stadt Jüchen: Amt für 
öffentliche Infrastruk-
tur - Abwasserbetrieb 

- 
 

- - 

5 Stadt Jüchen: Bau-
aufsicht 

- 
 

- - 

6 Bezirksregierung 
Arnsberg - Abt. 6 
Bergbau und Energie 
in NRW 

- 
 

- - 

7 Bezirksregierung 
Düsseldorf - Dez. 22 
Gefahrenabwehr, Ha-
fensicherheit, Kampf-
mittelbeseitigung 

Luftbilder aus den Jahren 1939 - 1945 und andere historische Unterlagen liefern Hin-
weise auf vermehrte Bodenkampfhandlungen. Ich empfehle eine Überprüfung der zu 
überbauenden Fläche auf Kampfmittel im ausgewiesenen Bereich der beigefügten 
Karte. Die Beauftragung der Überprüfung erfolgt über das Formular Antrag auf Kampf-
mitteluntersuchung. 
 
Sofern es nach 1945 Aufschüttungen gegeben hat, sind diese bis auf das Geländeni-
veau von 1945 abzuschieben. 

Die Stellungnahme wird be-
rücksichtigt. 
 
In den Bebauungsplan und 
die Begründung wird ein 
Hinweis bzgl. der empfohle-
nen Überprüfung auf 
Kampfmittel aufgenommen. 

Die Stellungnahme 
wird berücksichtigt.  
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Erfolgen Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie Rammarbeiten, 
Pfahlgründungen, Verbauarbeiten etc. empfehle ich eine Sicherheitsdetektion. Beach-
ten Sie in diesem Fall auf unserer Internetseite das Merkblatt für Baugrundeingriffe. 
 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite. 
 
Anlage: 
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8 Bezirksregierung 
Düsseldorf - Dez. 53 
Immissionsschutz - 
einschl. anlagenbezo-
gener Umweltschutz 

Im Rahmen des o.g. Verfahrens haben Sie uns beteiligt und um Stellungnahme gebe-
ten. 
 
Hinsichtlich der Belange des Verkehrs (Dez. 26) ergeht folgende Stellungnahme: 
- Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 
 
Hinsichtlich der Belange der ländlichen Entwicklung und Bodenordnung (Dez. 33) 
ergeht folgende Stellungnahme: 
- Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 
 
Hinsichtlich der Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4) ergeht folgende Stel-
lungnahme: 
- Gegen die Änderung in dem oben genannten Bereich im Regierungsbezirk Düsseldorf 
bestehen aus meiner Sicht keine Bedenken, da sich im Planungsgebiet meines Wis-
sens keine Bau- oder Bodendenkmäler befinden, die im Eigentum oder Nutzungsrecht 
des Landes oder Bundes stehen. 
Da meine Zuständigkeiten nur für Denkmäler im Eigentums- oder Nutzungsrecht des 
Landes oder Bundes gegeben sind empfehle ich -falls nicht bereits geschehen- den 
LVR -Amt für Denkmalpflege im Rheinland-, Pulheim und den LVR -Amt für Bodendenk-
malpflege im Rheinland-, Bonn, sowie die zuständige kommunale Untere Denkmalbe-
hörde zur Wahrung sämtlicher denkmalrechtlicher Belange zu beteiligen. 
 
Hinsichtlich der Belange der Abfallwirtschaft (Dez. 52) ergeht folgende Stellungnahme: 
- Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 
 
Hinsichtlich der Belange des Gewässerschutzes (Dez. 54) ergeht folgende Stellung-
nahme: 
- Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 
 
Hinweis: 
Diese Stellungnahme erfolgt im Zuge der Beteiligung der Bezirksregierung Düsseldorf 
als Träger öffentlicher Belange. 
Insofern wurden lediglich diejenigen Fachdezernate beteiligt, denen diese Funktion im 
vorliegenden Verfahren obliegt. Andere Dezernate/Sachgebiete haben die von Ihnen 
vorgelegten Unterlagen daher nicht geprüft. 
 
Dies kann dazu führen, dass von der Bezirksregierung Düsseldorf z.B. in späteren Ge-
nehmigungs- oder Antragsverfahren auch (Rechts-) Verstöße geltend gemacht werden 
können, die in diesem Schreiben keine Erwähnung finden. 
 
Bitte beachten Sie die Anforderungen an die Form der TÖB-Beteiligung: 
http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/TOEB/TOEB.html 
 

Die Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen.  
 
Das LVR-Amt für Denkmal-
pflege im Rheinland/Pul-
heim und das LVR-Amt für 
Bodendenkmalpflege im 
Rheinland/Bonn sowie die 
zuständige kommunale Un-
tere Denkmalbehörde wur-
den im Verfahren beteiligt.  

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen.  
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und 
http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/PDF/Koordinierung_von_TOEB_Stellungnah-
men.pdf 
 

9 Bundesamt für Infra-
struktur, Umwelt-
schutz und Dienst-
leistungen der Bun-
deswehr (BAIUDBw) 
Referat Infra I 3 

Durch die oben genannte und in den Unterlagen näher beschriebene Planung werden 
Belange der Bundeswehr berührt, jedoch nicht beeinträchtigt. 
 
Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtsgrundlage bestehen zu der Pla-
nung seitens der Bundeswehr als Träger öffentlicher Belange keine Einwände. 
 

Die Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

10 Deutsche Bahn AG: 
DB Immobilien, Re-
gion West 

Die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, als von der DB Netz AG bevollmächtigtes Un-
ternehmen, übersendet Ihnen hiermit folgende Gesamtstellungnahme: 
 
Bezüglich der o.g. Bauleitplanung bestehen unsererseits grundsätzlich keine Beden-
ken, wenn der nachfolgende Hinweis beachtet wird: 
 
Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen 
(insbesondere Luft- und Körperschall, Abgabe, Funkenflug, Abriebe z.B. durch Brems-
stäube, elektrische Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.), die zu Immissio-
nen an benachbarter Bebauung führen können. Entschädigungsansprüche oder An-
sprüche auf Schutz- oder Ersatzmaßnahmen können gegen die DB AG nicht geltend 
gemacht werden, da die Bahnstrecke eine planfestgestellte Anlage ist. Spätere Nutzer 
der Flächen sind frühzeitig und in geeigneter Weise auf die Beeinflussungsgefahr hin-
zuweisen. 
 
Bei möglichen Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Die Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. 
 
 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen.  
 

11 Rhein-Kreis-Neuss: 
Der Landrat 

Ich habe die im Betreff genannte Planung aus wasser-, altlasten-, bodenschutz-, immis-
sionsschutz- und naturschutzrechtlicher Sicht geprüft. Im Einzelnen nehme ich wie folgt 
Stellung: 
 
Wasserwirtschaft 
Der Sportplatz Otzenrath ist in seiner bestehenden Ausprägung sowohl quantitativ als 
auch funktionell an seine Belastungsgrenzen geraten. Um den vorhandenen Sportplatz 
zu entlasten, soll auf einer vorhandenen Grünfläche ein weitere Spielfeld - insbesondere 
für den Trainingsbetrieb errichtet werden. 
 
Ziel der 16. Änderung des Bebauungsplans Nr. 041 ist die Schaffung der planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung eines Kleinspielfeldes südlich der vor-
handenen Mehrzweckhalle bei gleichzeitiger Rücknahme der Festsetzungen des vor-
handenen Kleinspielfelds, welches rückgebaut werden soll. 

Die Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. 
 
Auf die Anzeigepflicht bei 
Auffälligkeiten im Boden 
wird im Bebauungsplan hin-
gewiesen.   

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen.  
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Die Entwässerung des Kleinspielfeldes wird im Rahmen der Baugenehmigungsverfah-
ren geregelt. 
 
Aus wasserrechtlicher Sicht bestehen keine Bedenken gegen die 16. Änderung des BP 
41. 
 
Bodenschutz und Altlasten 
Aus Sicht der Unteren Bodenschutzbehörde bestehen gegen das Vorhaben keine Be-
denken. 
 
Ich weise auf Ihre gesetzlichen Anzeigepflichten hin und bitte Sie, bei Auffälligkeiten im 
Rahmen von Erdbauarbeiten die Untere Bodenschutzbehörde unverzüglich zu informie-
ren. Auffälligkeiten können sein: 
- geruchliche und/oder farbliche Auffälligkeiten, die durch menschlichen Einfluss be-

wirkt wurden, z.B. durch die Versickerung von Treibstoffen oder Schmiermitteln, 
- strukturelle Veränderungen des Bodens, z.B. durch die Einlagerung von Abfällen. 
 
Immissionsschutz 
Aus Sicht des anlagenbezogenen Immissionsschutzes bestehen zu dem Bebauungs-
planverfahren Nr. 041, Umsiedlung Otzenrath, Stadt Jüchen, 16. Änderung keine Anre-
gungen. 
 
Naturschutz und Landschaftsplanung 
Da die Aufstellung des Bebauungsplans im Verfahren nach § 13a BauGB erfolgt, wird 
ein Ausgleich gem. § 1a Abs. 3 BauGB in der Regel nicht erforderlich. 
 
Vorliegend wird mit dem bislang festgesetzten Lärmschutzwall im Bereich der ehemals 
geplanten Sporthalle eine Fläche überplant, die Ausgleichsfunktionen hatte, da sie hö-
herwertiger bilanziert wurde, als der ursprüngliche Acker, vgl. landschaftspflegerischer 
Fachbeitrag zum Ursprungsbebauungsplan, Seite 28, 29. 
 
Da jedoch der Lärmschutzwall entlang der Franz-Rixen-Straße länger als im Bebau-
ungsplan festgesetzt ausgeführt wurde, ist die erforderliche ökologische Aufwertung mit 
diesem zusätzlichen Abschnitt des Lärmschutzwalls erfüllt worden. 
 
Daher bestehen gegen den Plan keine Bedenken. 
 
Artenschutz 
Da kein Eingriff in die Strukturen des Lärmschutzwalls erfolgen, ist von keinen arten-
schutzbezogenen Betroffenheiten auszugehen. 
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12 Deutsche Glasfaser 
Wholesale GmbH 

- 
 

- - 

13 Deutsche Telekom 
AG, Techniknieder-
lassung Bochum 
DT Netzproduktions 
GmbH 

- 
 

- - 

14 Deutsche Telekom 
Technik GmbH - T-
NAB 

Wir betreiben in Otzenrath-Spenrath keine Richtfunkstrecken und haben daher bezüg-
lich unseres Richtfunks keine Einwände oder spezielle Planungsvorgaben. 
 
Die Telekom hat auch bei der Fa. Ericsson Services GmbH weitere Verbindungen an-
gemietet. Die Daten dieser Strecken stehen uns leider nicht zur Verfügung. 
Wir weisen darauf hin, dass diese Stellungnahme nur für Richtfunkverbindungen des 
Telekom – Netzes gilt. Bitte beziehen Sie, falls nicht schon geschehen, die Firma Erics-
son Services GmbH , in Ihre Anfrage ein. Bitte richten Sie diese Anfrage an: 
 
Ericsson Services GmbH 
Prinzenallee 21 
40549 Düsseldorf 
 
oder per Mail an 
 
bauleitplanung@ericsson.com 
 
Anlage: 

Die Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. 
 
Die Firma Ericsson Services 
GmbH wurde im Verfahren 
beteiligt. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

mailto:bauleitplanung@ericsson.com
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15 Deutscher Wetter-
dienst - PB 24A 

Im Namen des Deutschen Wetterdienstes bedanke ich mich für die Beteiligung beim 
Bebauungsplan Nr. 041, "Umsiedlung Otzenrath / Spenrath", 16. Änderung. 
 
Ihre Planung wurde anhand der zur Verfügung gestellten Unterlagen durch unsere 
Fachbereiche geprüft. 
 
Der Deutsche Wetterdienst hat keine Einwände gegen die von Ihnen vorgelegte Pla-
nung, da keine Standorte des DWD beeinträchtigt werden bzw. betroffen sind. 
 
Ich möchte Sie allerdings darauf hinweisen, dass aus Sicht des Deutschen Wetterdiens-
tes die Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut Klima zu berücksichtigen sind. 
Das Vorhaben ist so zu gestalten, dass erhebliche ungünstige Auswirkungen auf das 
Klima und das Lokallima vermieden werden. Zusätzlich ist bei dem Vorhaben im Sinne 
des Baugesetzbuches den Aspekten des Klimaschutzes und denen der Anpassung an 
den Klimawandel Rechnung zu tragen. 

Die Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. 
 
Wesentliche Auswirkungen 
auf das Schutzgut Klima 
werden nicht erwartet.   

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

16 Erftverband Leitungen, Messstellen und Anlagen des Erftverbandes sind derzeit durch die v. g. Maß-
nahme nicht betroffen. Daher bestehen aus wasserwirtschaftlicher Sicht seitens des 
Erftverbandes keine Bedenken. 

Die Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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17 Ericsson Services 
GmbH 

Bei den von Ihnen ausgewiesenen Bedarfsflächen hat die Firma Ericsson bezüglich 
ihres Richtfunks keine Einwände oder spezielle Planungsvorgaben. 
 
Bitte berücksichtigen Sie, dass diese Stellungnahme nur für Richtfunkverbindungen des 
Ericsson – Netzes gilt. 
 
Bitte beziehen Sie, falls nicht schon geschehen, die Deutsche Telekom, in Ihre Anfrage 
ein. 
Richten Sie diese Anfrage bitte an: 
Deutsche Telekom Technik GmbH 
Ziegelleite 2-4 
95448 Bayreuth 
richtfunk-trassenauskunft-dttgmbh@telekom.de 
 
Von weiteren Anfragen bitten wir abzusehen. 

Die Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. 
 
Die Deutsche Telekom 
Technik GmbH wurde im 
Verfahren beteiligt. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

18 Stadt Bedburg: Fach-
dienst 5 - Stadtpla-
nung, Bauordnung, 
Wirtschaftsförderung 
- 

Wir bedanken uns für die Beteiligung in diesem Verfahren. 
 
Von Seiten der Stadt Bedburg bestehen keine Bedenken gegen das Vorhaben. 
 
Wir wünschen weiterhin viel Erfolg bei der Planung. 

Die Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

19 Gemeinde Titz: FB 3 - 
Gemeinde- und Struk-
turentwicklung, Wirt-
schaftsförderung 

- 
 

- - 

20 Stadt Mönchenglad-
bach: FB 61 - Stadt-
entwicklung und Pla-
nung 

- 
 

- - 

21 Gemeindesportver-
band 

- 
 

- - 

22 Geologischer Dienst 
Nordrhein-Westfalen 
Landesbetrieb 

- 
 

- - 

23 Kreispolizeibehörde 
Rhein-Kreis Neuss 
Fachbereich Städte-
bauliche Kriminalprä-
ventiom 

Die Grundlage für städtebauliche Kriminalprävention bilden wissenschaftliche Untersu-
chungen, bei denen ein enger Zusammenhang zwischen der Stadtplanung bzw. der 
Gestaltung von Gebäuden und der Kriminalitätsentwicklung bzw. Kriminalitätsfurcht 
festgestellt wurde. 

Die Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. 
 
Gefahrenanalyse: 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Ziel der städtebaulichen Kriminalprävention ist es, Kriminalität mindernde Rahmenbe-
dingungen zu schaffen und dadurch allen Bürgerinnen und Bürgern ein angstfreies und 
sicheres Leben zu ermöglichen. 
 
Gefahrenanalyse: 
Die Prüfung der Planungsunterlagen zur Vermeidung kriminalitätsfördernder Aspekte 
hat keine grundsätzlichen Bedenken ergeben. 
 
Die allgemeinen Präventionshinweise (www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/sta-
edtebau/) in Bezug auf Wegeführung, Beleuchtung, Bepflanzung u.a. liegen Ihnen be-
reits vor und sind zu berücksichtigen. 
 
Verkehrsunfallprävention 
Eine Prüfung hinsichtlich verkehrsunfallvermeidender Aspekte hat nicht stattgefunden. 
Bitte wenden Sie sich im Bedarfsfall selbständig an den Fachbereich Unfallauswer-
tung/Verkehrsraumplanung bei der Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss. Sie erhal-
ten von dort ggf. eine gesonderte Stellungnahme. 

Die allgemeinen Präven-
tionshinweise sind bekannt 
und sind überwiegend Auf-
gabe der Bauausführung. 
 
Verkehrsunfallprävention: 
Der Hinweis wird zur Kennt-
nis genommen. Eine Prü-
fung hinsichtlich verkehrs-
unfallvermeidender Aspekte 
ist im Rahmen der Aufstel-
lung des Bebauungsplans 
nicht vorgesehen und wird 
bei Bedarf im Rahmen der 
Bauausführung durchge-
führt. 

24 Kreiswerke Greven-
broich 

Gegen den o.g. Bebauungsplan bestehen von Seiten der Kreiswerke Grevenbroich 
GmbH keine Bedenken, wenn die Belange der Trinkwasserversorgung berücksichtigt 
werden. 
Wir gehen davon aus, dass die techn. Regelwerke, wie z.B. die DIN 1998 Unterbringen 
von Leitungen und Anlagen in öffentlichen Flächen oder das DVGW Merkblatt GW 125 
Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle, bei dem Aufstellen des Bebauungsplanes 
berücksichtigt wurden. 
 
Bitte informieren Sie die Kreiswerke frühzeitig, welche Firma von Ihnen mit den Tiefbau-
arbeiten für die Erschließung beauftragt wird. 
 
Aus Gründen der Gewährleistung und zur Vermeidung von Behinderungen bei der Bau-
ausführung sollte die Leitungsverlegung zusammen mit den Erschließungsmaßnahmen 
durchgeführt werden. 
 
Vergeben werden die Arbeiten im Namen und auf Rechnung der Kreiswerke Greven-
broich GmbH. Die Bauüberwachung, Abrechnung und Überwachung der Gewährleis-
tung für die Verlegung der Wasserleitung erfolgt durch die Kreiswerke Grevenbroich 
GmbH. 
 
Aus technischen Gründen bitten wir um Zusendung des Bebauungsplanes im DXF-For-
mat im Koordinatensystem ETRS_1989_UTM_Zone_32N_8Stellen. 

Die Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. 
 
Die technischen Regel-
werke werden bei den spä-
teren Erschließungsmaß-
nahmen berücksichtigt. 
 
Die Durchführung der not-
wendigen Erschließungs-
maßnahmen wird rechtzei-
tig mit den Kreiswerken und 
allen anderen betroffenen 
Versorgungsunternehmen 
koordiniert. 
 
Der Bebauungsplan kann 
der Kreiswerke Greven-
broich GmbH nach Sat-
zungsbeschluss im DXF-
Format zur Verfügung ge-
stellt werden.  

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Für evtl. Rückfragen stehe ich Ihnen als zuständiger Ansprechpartner gerne zur Verfü-
gung. 
 
Anlagen:  
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25 Landesbetrieb Stra-
ßenbau NRW, Auto-
bahnniederlassung 
Krefeld 

- 
 

- - 

26 Landesbetrieb Stra-
ßenbau NRW, Regio-
nalniederlassung Nie-
derrhein 
Abteilung 4 - Planun-
gen Dritter 

Vom Grundsatz her bestehen keine Bedenken zu der 16. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 041. 
 
Ich weise jedoch darauf hin, dass gegenüber der Straßenbauverwaltung weder jetzt 
noch zukünftig aus dieser Planung Ansprüche auf aktiven und/oder passiven Lärm-
schutz oder ggfls. erforderlich werdende Maßnahmen bzgl. der Schadstoffausbreitung 
geltend gemacht werden können. 
 
Bei Hochbauten weise ich auf das Problem der Lärm-Reflexion hin. 
 
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

Die Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. 
 
 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen.  

27 Landesbüro der Na-
turschutzverbände 
NRW: BUND 

- 
 

- - 

28 Landesbüro der Na-
turschutzverbände 
NRW: NABU 

- 
 

- - 

29 LVR - Amt für Boden-
denkmalpflege im 
Rheinland 

- 
 

- - 

30 LVR - Amt für Denk-
malpflege im Rhein-
land 
Abtei Brauweiler 

- 
 

- - 

31 N.V. Rotterdam-Rijn 
Pijpleiding 
Maatschappij 

- 
 

- - 

32 NEW Netz GmbH 
Grundsatzplanung 
(U04-771) 

- 
 

- - 

33 Niersverband - 
 

- - 
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34 Stadt Jüchen: Ord-
nungsamt 
Brandschutz 

Gegen den o. g. Bebauungsplan in der vorliegender Form bestehen aus brandschutz-
technischer Sicht keine Bedenken. 
 

Die Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

35 Stadt Jüchen: Ord-
nungsamt/Feuerwehr 

Aus verkehrsrechtlicher Sicht bestehen keine Bedenken bezüglich der Anlage der zu-
sätzlichen Stellplätze. 

Die Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

36 Stadt Erkelenz: Pla-
nungsamt 

- 
 

- - 

37 PLEdoc GmbH - 
Standort Essen Glad-
becker Straße 

Wir beziehen uns auf Ihre o.g. Maßnahme und teilen Ihnen hierzu mit, dass von uns 
verwaltete Versorgungsanlagen der nachstehend aufgeführten Eigentümer bzw. Betrei-
ber von der geplanten Maßnahme nicht betroffen werden: 
 
- Open Grid Europe GmbH, Essen 
- Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen 
- Ferngas Netzgesellschaft mbH (FG), Netzgebiet Nordbayern, Schwaig bei Nürnberg 
- Mittel-Europäische Gasleitungsgesellschaft mbH (MEGAL), Essen 
- Mittelrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH (METG), Essen 
- Nordrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH & Co. KG (NETG), Dort-
mund 
- Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH (TENP), Essen 
- GasLINE Telekommunikationsnetzgesellschaft deutscher Gasversorgungsunterneh-
men mbH & Co. KG, Straelen (hier Solotrassen in Zuständigkeit der PLEdoc GmbH) 
- Viatel GmbH (Zayo Group), Frankfurt 
 
Maßgeblich für unsere Auskunft ist der im Übersichtsplan markierte Bereich. Dort dar-
gestellte Leitungsverläufe dienen nur zur groben Übersicht. 
 
Achtung: Eine Ausdehnung oder Erweiterung des Projektbereichs bedarf immer einer 
erneuten Abstimmung mit uns. 
 
Anlage: 

Die Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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38 PVG GmbH 
Resources Service & 
Management 

- 
 

- - 

39 RWE Power AG Abt. 
POJ-LN 

- 
 

- - 

40 Sportbund Rhein-
Kreis Neuss eV 
Geschäftsstelle 

- 
 

- - 

41 Stadt Grevenbroich 
FB 61 Stadtplanung 
Bauordnung 

- 
 

- - 

42 Stadt Korschen-
broich: Stadtentwick-
lung, Planung und 
Bauordnung 

Die Belange der Stadt Korschenbroich werden durch die Planung nicht berührt. Es wer-
den daher keine Anregungen vorgebracht. 
 

Die Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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43 Telefonica Germany 
GmbH & Co. OHG - 
Nürnberg 

Aus Sicht der Telefonica Germany GmbH & Co. OHG sind nach den einschlägigen 
raumordnerischen Grundsätzen die folgenden Belange bei der weiteren Planung zu be-
rücksichtigen, um erhebliche Störungen bereits vorhandener Telekommunikationslinien 
zu vermeiden: 
- durch das Plangebiet führt eine Richtfunkverbindung hindurch, oder grenzen nah an 
- die Fresnelzone der Richtfunkverbindung 306555141 befindet sich in einem vertikalen 
Korridor zwischen 20 m und 50 m über Grund 
 

  
 
Zur besseren Visualisierung erhalten Sie beigefügt zur E-Mail ein digitales Bild, welches 
den Verlauf unsere Punkt-zu-Punkt-Richtfunkverbindung verdeutlichen sollen. 
 

 
 
Die farbige Linie versteht sich als Punkt-zu-Punkt-Richtfunkverbindung der Telefónica 
Germany GmbH & Co. OHG. Das Plangebiet ist im Bild mit einer dicken roten Linie 
eingezeichnet. 
 

Der Anregung wird gefolgt. 
 
Die Richtfunkstrecke ein-
schließlich des horizontalen 
Schutzstreifens wird nach-
richtlich in den Bebauungs-
plan übernommen.  
 
Darüber hinaus wird im Be-
bauungsplan ergänzt, dass 
keine baulichen Anlagen in-
nerhalb des vertikalen und 
horizontalen Schutzberei-
ches errichtet werden dür-
fen.  
 
 
 
 

Der Anregung wird ge-
folgt.  
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Man kann sich diese Telekommunikationslinie als einen horizontal über der Landschaft 
verlaufenden Zylinder mit einem Durchmesser von rund 30-60m (einschließlich der 
Schutzbereiche) vorstellen (abhängig von verschiedenen Parametern). Bitte beachten 
Sie zur Veranschaulichung die beiliegende Skizze mit Einzeichnung des Trassenver-
laufes. Alle geplanten Konstruktionen und notwendige Baukräne dürfen nicht in die 
Richtfunktrasse ragen. 
 
Wir bitten um Berücksichtigung und Übernahme der o.g. Richtfunktrasse in die Vorpla-
nung und in die zukünftige Bauleitplanung bzw. den zukünftigen Flächennutzungsplan. 
Innerhalb der Schutzbereiche (horizontal und vertikal) sind entsprechende Bauhöhen-
beschränkungen festzusetzen, damit die raumbedeutsame Richtfunkstrecke nicht be-
einträchtigt wird. 
 
Es muss daher ein horizontaler Schutzkorridor zur Mittellinie der Richtfunkstrahlen von 
mindestens +/- 30 m und ein vertikaler Schutzabstand zur Mittellinie von mindestens +/-
15m eingehalten werden. 
 
Bei Fragen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

44 Thyssengas GmbH, 
Niederlassung Dort-
mund 

Mit Ihrer Nachricht vom 29.06.2020 teilen Sie uns die o.g. Maßnahme/n mit: 
 
x Durch die o.g. Maßnahme werden keine von Thyssengas GmbH betreute Gasfernlei-
tungen betroffen. 
 
x Neuverlegungen in diesem Bereich sind von uns zz. nicht vorgesehen. 
 
o Die uns übersandten Unterlagen senden wir Ihnen wunschgemäß zurück. 
 
Gegen die o.g. Maßnahme bestehen aus unserer Sicht keine Bedenken. 
 
Bitte beachten Sie unsere neue Anschrift: 
Thyssengas GmbH, Emil-Moog-Platz 13, 44137 Dortmund 

Die Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

45 Deutsche Telekom 
Technik GmbH: West 
PTI 22 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentüme-
rin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Tech-
nik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung 
wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementspre-
chend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir 
wie folgt Stellung: 
 
Gegen die Planung haben wir keine Bedenken. 
 
Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes der Telekom sowie die 

Die Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. 
 
Die Durchführung der not-
wendigen Erschließungs-
maßnahmen wird rechtzei-
tig mit der Deutsche Tele-
kom Technik GmbH und al-
len anderen betroffenen 
Versorgungsunternehmen 
koordiniert. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen.  
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Koordinierung mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträ-
ger ist es notwendig, dass uns Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im 
Dorferneuerungsgebiet so früh wie möglich, mindestens drei Monate vor Baubeginn, 
schriftlich angezeigt werden. 

 

46 Westnetz GmbH 
DRW-S-LK-TM 
Spezialservice Strom 

- 
 

- - 

47 Westnetz GmbH Re-
gion Ruhr-Nieder-
rhein 
Früher: RWE Rhein-
Ruhr Netzservice 
GmbH - NL Neuss 

- 
 

- - 

48 Wintershall Holding 
GmbH 

- 
 

- - 

 


